
Stadt Bad Lausick                               Bad Lausick, den 16.06.2025 

 
BESCHLUSSVORLAGE Nr. II/I/12/26/06/2025  

für die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 26.06.2025 

 
Gegenstand der Vorlage: 
 
Bestellung des örtlichen Prüfers für den Jahresabschluss 2022 und den Jahresabschluss 2023 der 
Stadt Bad Lausick  

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick bestimmt …….. als örtlichen Prüfer für den Jahresabschluss 
2022 und den Jahresabschluss 2023 der Stadt Bad Lausick zum Angebotspreis von 5.388,80 € pro 
Jahresabschluss. 

 

Begründung: 
 
Nach §§ 103 und 104 SächsGemO ist der Jahresabschluss örtlich zu prüfen.  
Die Zuständigkeit für die Bestellung des örtlichen Prüfers obliegt dem Stadtrat, vergleiche § 28 
Absatz 2 Nr.13 SächsGemO. 
Da die Stadt Bad Lausick über kein eigenes Rechnungsprüfungsamt verfügt, kann sie sich eines 
anderen kommunalen Rechnungsprüfers, Wirtschaftsprüfers oder einer Rechnungsprüfungs-
gesellschaft bedienen. 
 
 
Die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2022 wird voraussichtlich Anfang Dezember 2025 und 
die des Jahresabschlusses 2023 voraussichtlich Anfang Juni 2026 beginnen. 
 
 
Anlagen: --- 
 
bereits gefasste Beschlüsse: keine  
aufzuhebende Beschlüsse:  keine 
 
finanzielle Auswirkungen: 
- Produktkonto Ergebnishaushalt: 11140000.44315000. (Rechnungsprüfung, Aufwendungen für Sachverständige …) 
- Produktkonto Finanzhaushalt: 11140000.74315000. (Rechnungsprüfung, Auszahlungen für Sachverständige …) 
- einmalige Kosten:  je 5.388,80 € in 2025 und in 2026 (Zahlung) 
- laufende Kosten:  --- 
- zu erwartende Erträge :  --- 
- jährliche Belastung:  --- 

 
Vorlage abgestimmt mit: 

Bgm. x Fin. x HA  OA  Bau  Lieg.  VA  TA  UA  

Verteiler des Beschlusses: 

Bgm. x Fin. x HA  OA  Bau          

Verantwortlich für die Durchführung: 

Bgm. x Fin. x HA  OA  Bau          

Verteiler der Vorlage: 

Bgm. x 18xSR x 8xOR  Fin. x HA x Bau x     Presse  

 


